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§ 30 FSG Folgen des
Entziehungsverfahrens fur Besitzer
von auslandischen

Lenkberechtigungen und
Fuhrerscheinen

FSG - FUhrerscheingesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Dem Besitzer einer auslandischen EWR- oder Nicht-EWR-Lenkberechtigung, der keinen Wohnsitz 8 5 Abs. 1 Z 1)
in Osterreich hat, ist das Recht, von seiner Lenkberechtigung Gebrauch zu machen, abzuerkennen, wenn Griinde
fur die Entziehung der Lenkberechtigung vorliegen. Die Aberkennung des Rechts, von der Lenkberechtigung
Gebrauch zu machen, ist durch ein Lenkverbot unter Anwendung der 88 24 Abs. 1, 25, 26 und 29 auszusprechen.
Fur die Aberkennung ist die Behorde zustandig, in deren értlichem Wirkungsbereich der Fuhrerscheinbesitzer
seinen Aufenthalt hat; sie hat den Flhrerschein abzunehmen und bis zum Ablauf der festgesetzten Frist oder bis
zur Ausreise des Besitzers zurtickzubehalten. Sofern dies méglich ist, hat die Behérde der Ausstellungsbehérde
des Fuhrerscheines die Tatsache der Aberkennung des genannten Rechtes mitzuteilen.

2. (2)Einem Besitzer einer auslandischen EWR- oder Nicht-EWR-Lenkberechtigung, der einen Wohnsitz § 5 Abs. 1
Z 1) in Osterreich hat, hat die Behérde die Lenkberechtigung unter Anwendung der§§ 24 bis 29 zu entziehen. Der
Ausstellungsbehérde ist eine Sachverhaltsdarstellung zu Gbermitteln. Nach Ablauf der Entziehungsdauer hat der
Betroffene gegebenenfalls im Fall einer EWR-Lenkberechtigung einen Antrag auf Erteilung einer dsterreichischen
Lenkberechtigung zu stellen. Im Fall einer Nicht-EWR-Lenkberechtigung ist auf Antrag eine 6sterreichische
Lenkberechtigung gemaR § 23 zu erteilen; wenn die Entziehungsdauer langer als 18 Monate war, ist in beiden
Fallen eine 6sterreichische Lenkberechtigung nach Ablegung einer praktischen Fahrprifung zu erteilen. Nach
Ausstellung des Osterreichischen Flhrerscheines ist der auslandische EWR- oder Nicht-EWR-Fuhrerschein an die
Ausstellungsbehorde zu Ubermitteln. Die Behorde hat auch die Entziehung der Lenkberechtigung eines anderen
EWR- oder eines Nicht-EWR-Staates anzuordnen, wenn eine Person mit Wohnsitz in Osterreich eine solche
Lenkberechtigung zu einem Zeitpunkt erlangt hat, zu dem in Osterreich bereits die Lenkberechtigung wegen
mangelnder Verkehrszuverlassigkeit entzogen war. In diesem Fall ist die Lenkberechtigung bis zu jenem Zeitpunkt
zu entziehen, zu dem die bereits angeordnete Entziehungsdauer endet. Eine Entziehung der Lenkberechtigung
eines anderen EWR-Staates oder eines Nicht-EWR-Staates ist auszusprechen, wenn eine Person eine
Lenkberechtigung in diesem Staat zu einem Zeitpunkt erworben hat, zu dem die Person ihren Wohnsitz (§ 5
Abs. 1 Z 1) in Osterreich und nicht im Ausstellungsstaat des Fiihrerscheines hatte.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/5

In Kraft seit 01.09.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 30 FSG Folgen des Entziehungsverfahrens für Besitzer von ausländischen Lenkberechtigungen und Führerscheinen
	FSG - Führerscheingesetz


